
Aufgaben:

1. Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern aus!

2. Scanne den QR-Code zur Kontrolle!

3. Schreibe den Text in dein Heft ab!

4. Formuliere die Inhalte des Textes selbst!

    Nutze dazu alle Lückenwörter!

Quellenangabe: Artikel: Erbschaft (von Felix Heinimann, Beat Rüst, Patrick Kenel u.a.) - dort unter der Lizenz CC-BY-SA

https://klexikon.zum.de/index.php (https://klexikon.zum.de/index.php?title=Erbschaft&oldid=104136)

Viele Menschen schreiben vor ihrem Tod ein . Das ist ein

Brief, in dem verschiedene Dinge stehen, die sich eine 

nach ihrem Tod wünscht. Vor allem geht es darum, wer die Hinterlassenschaft des

 erhalten soll. Das Wort Testament kommt vom

lateinischen Wort testar, was „bezeugen“ heißt. In der  ist

das Testament eine „letztwillige Verfügung“. Das Testament kann auch gewisse

 enthalten. Zum Beispiel soll der Erbe regelmäßig das

 des Verstorbenen pflegen. Mit einem Testament kann

man jedoch nicht über den Teil verfügen, den das 

festschreibt. Diesen Teil nennt man den Pflichtteil. Ein Testament gilt nur für den

übrigen .

Damit ein Testament gültig ist, muss es von Hand geschrieben sein. Außerdem

müssen ein , ein Ort sowie eine Unterschrift mit Vor- und

Nachnamen des Erblassers drauf stehen. Manchmal braucht es auch einen

, der die Echtheit des Testaments überprüft, damit es

gültig ist. Wenn ein  nicht mehr in der Lage ist, das

Testament schriftlich zu , kann er das auch mündlich tun.

Dafür braucht es aber mindestens zwei .


